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eines jeden Abschnittes erleichtert weıtere ach-
forschungen.

Mit dem Namen des 1978 leider früh VerstoOr- Das Buch der beiden Autoren stellt eın Stan-
benen Freiburger Kanonisten TIC osiek VOI- dardwerk für die geltende Lage auf dem Gebiet
binden sich neben zahlreichen rechtshistori- des kanonischen Eherechts ar. Es äflst überdies,
schen und rechtssystematischen Arbeiten VOrT al- SO weiıt dies Z Zeıt der Abfassung des Buches
lem wel umfassende Monographien zu Kirch-

erkennen.
überhaupt mögliıch WAarT, die künftige Kechtslage

lichen Eherecht und Zzu Kirchlichen Verfas-
sungsrecht. osiek selbst konnte och die Wıen Bruno Primetshofer

Auflage (1979) seines 1968 ıIn erster Auflage PETI-
schienenen Eherechts besorgen; mıit der Fortset-
ZUNg der Vorbereitungen für die vorliegende Hg.) EZES Ecclesiae post

Codicem IUTIS CANONICI ediıtae. Vol Leges annıs
Kanonistischen Seminar der Universität rel-
fünfte Auflage betraute seinen Assıstenten editae (Sp. Libreria edi-

trıce Vaticana Commentarium PTO KReligiosis,bur Hartmut Zapp, der bereits a den früheren
Au agen des Buches mitgearbeitet Roma 1980 Ppb
Das vorliegende, in der Reihe ‚„‚Rombach och- Der fünfte Band der VO Ochoa edierten amm-
schul-Paperback”“ erschienene Lehr- un and- lung der nachkodikarischen Gesetzgebung

faßt ıne elathv kurze Zeitspanne, nämlich diebuch ıst durch ıne gegenüber der vorausgehen-
Jahre VOoO 197378 uiserdem sind och Rechts-den Auflage noch stärkere Gewichtung der be-

vorstehenden Kevıisiıon des kirchlichen esetz- quellen AUS der Zeıt VO enthalten, die
buches gekennzeichnet. Im Anschlufß a die aus verschiedenen, vorwiegend drucktechni-
stergültig autbereitete Darlegung der geltenden schen Gründen ın die früheren Bände NIC! mehr
KRechtslage wird bei den einzelnen Kapiteln Je- aufgenommen werden konnten.
weils die rojektierte Fassung des künftigen Der Herausgeber hat ür seine Sammlung einen
Eherechts d:drgeboten. Ein eigener Anhang ent- durchaus weitgefaßten Gesetzesbegriff I1-hält den geplanten Gesetzestext als SaANZEN ın la- degelegt. Abgesehen davon, daß uch 1n kin-
teinischer Originalfassung mıiıt einer VO den zelfällen CIBANSENEC Entscheidungen der Signa-
Verfassern stammenden Übersetzung. Hierbei tura apostolica aufnimmt, werden alle oku-
wiıird VO Schema des Sakramentenrechts VO  j mente des Heiligen Stuhles gesammelt, denen,
1975 mıit den bis einschließlich 1978 IM- wıe 0a selber sagt, ıne irgendwie

Überarbeitungen qUS  SC Das Verpflichtungskraft („,vis alı saltem modo
‚‚Schema Codicis lurıs Canonici““ AUS 1980 praeceptiva”‘) zukommt. 50 inden sich daher
konnte ebensowenig wıe die VOoO der ( IC-Kom- uch Dokumente, die keine unmittelbar echtli-
M1SSION 1mre 1981 vorgelegte „‚Relatio“ ın be- hen estimmungen enthalten, sondern einen
ZUug auf die diesem Schema vorgebrachten mehr lehrhaften, moralischen Charakter sich
Anderungswünsche berücksichtigt werden. haben bzw die ıne Zusammenfassung
Dennoch zeichnet das Buch bereits eın ziemlich un! gegebenenfalls Einschärfung bereits beste-

hender Normen zu Inhalt haben 1C: seltenklares Bild des künftigen Eherechts, und WeOelI-
den csehr deutlich dessen Akzentverlagerungen handelt sich dabei u  7 Abhandlungen, deren
un eCUeE Schwerpunkte aufgewiesen. nsbe- Weisungen 1ın mehr optativ-direktivem als pra-
sondere wird gezeigt, weilche kirchenrechtlichen zeptivem Stil dargeboten werden, wıe
Konsequenzen aus den theologischen und ek- das ‚‚Direktorium ber die Hirtenaufgabe der
klesiologischen Prämissen des Zweiten Vatikanıi- Bischöfe‘‘ 1973; 5SpA der die
schen Konzils wıe uch aUSs dem Fortschritt des
humanwissenschaftlichen kErkenntnisstandes

‚‚Rıchtlinien über die Gestaltung der Beziehun-
gen zwischen Bischof un Ordensleuten  44 (14

CZOECN wurden. Dies wa ın besonderer eut- 1978; Sp /415-7433) Der Herausgeber hat sich
chkeit bei der Darlegung der psychologischen für die Aufnahme all dieser Dokumente wıe uch

Voraussetzungen für die Eingehung einer Ehe einiger päpstlicher Ansprachen entschieden,
hne Beschönigung wird auf chwächen und Was 1m Interesse einer übersichtlichen Zusam-
Defizite der gegenwärtigen wıe zukünftigen menfassung der Quellen VO: 11UT einigermaßen
Kechtslage hingewiesen, S0 1 Zusam-
menhan

rechtlicher Relevanz sicherlich begrüßen ist
mıiıt der sıch begrüßenswerten Die Sammlung ıst chronologisch aufgebaut. ILhe

Neuerung hinsichtlich der nunmehr mıt echtli- einzelnen Okumente sind In einer VO: ersten
her Relevanz ausgestatteten arglistigen Täu- Band laufenden Zählung fortlaufend AMUuUINMNeEe-
schung bezüglich einer das eheliche Zusammen- rert. Der vorliegende Band schließt mıit Nr. 4600
leben schwer störenden Eigenschaft des Part- ab, WOTaUsSs allein schon die beachtliche kompila-
ers Hier wird ecC die Frage aufgewortfen, orische eistung ersichtlich ist Dankenswer-
ob nicht VO Rechtsschutzbedürfnis des der) ın terweise hat (Ichoa sich N1IC bloß mıit der An-
der Ehe Lebenden Jjeder (und niıcht blofß der durch gabe der Fundstelle der angeführten Rechtsquel-
arglistige Täuschung hervorgerufene) Irrtum be- len begnügt, sondern CT bringt uch jeweils
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MOSIEK ULRICH / ZAPP HARTMUT, Kirc/1/i­
ches Eherecht. Mit dem Entwurf der CIC-Reform­
kommission. (301.) (rombach hochschul ppb. 5) 
5., neubearb. Aufl. Freiburg 1981. Ppb. DM 32,-. 

Mit dem Namen des 1978 leider zu früh verstor­
benen Freiburger Kanonisten Ulrich Mosiek ver­
binden sich neben zahlreichen rechtshistori­
schen und rechtssystematischen Arbeiten vor al­
lem zwei umfassende Monographien zum Kirch­
lichen Eherecht und zum Kirchlichen Verfas­
sungsrecht. Mosiek selbst konnte noch die 
4. Auflage (1979) seines 1968 in erster Auflage er­
schienenen Eherechts besorgen; mit der Fortset­
zung der Vorbereitungen für die vorliegende 
fünfte Auflage betraute er seinen Assis tenten am 
Kanonistischen Seminar der Universität Frei­
burg, Hartmut Zapp, der bereits an den früheren 
Auflagen des Buches mitgearbeitet hatte. 
Das vorliegende, in der Reihe „ Rombach Hoch­
schul-Paperback" erschienene Lehr- und Hand­
buch ist durch eine gegenüber der vorausgehen­
den Auflage noch s tärkere Gewichtung der be­
vorstehenden Revision des kirchlichen Gesetz­
buches gekennzeichnet. Im Anschluß an die mu­
stergültig aufbereitete Darlegung der geltenden 
Rechtslage wird bei den einzelnen Kapiteln je­
weils die projektierte Fassung des künftigen 
Eherechts dargeboten. Ein eigener Anhang ent­
hält den geplanten Gesetzestext als ganzen in la­
teinischer Originalfassung mit einer von den 
Verfassern stammenden Obersetzung. Hierbei 
wird vom Schema des Sakramentenrechts von 
1975 mit den bis einschließlich 1978 vorgenom­
menen Uberarbeitungen ausgegangen. Das 
„Schema Codicis Iuris Canonici" aus 1980 
konnte ebensowenig wie die von der CIC-Kom­
mission im Jahre 1981 vorgelegte „Rela tio" in be­
zug auf die zu diesem Schema vorgebrachten 
Änderungswünsche berücksichtig t werden. 
Dennoch zeichnet das Buch bereits ein ziemlich 
klares Bild des künftigen Eherechts, und es wer­
den sehr deutlich dessen Akzentverlagerungen 
und neue Schwerpunkte aufgewiesen. Insbe­
sondere wird gezeigt, welche kirchenrechtlichen 
Konsequenzen aus den theologischen und ek­
klesiologischen Prämissen des Zweiten Vatikani­
schen Konzils wie a uch aus dem Fortschritt des 
human wissenschaftlichen Erkenntnisstandes 
gezogen wurden. Dies etwa in besonderer Deut­
lichkeit bei der Darlegung der psychologischen 
Voraussetzungen für die Eingehung einer Ehe. 
Ohne Beschönigung wird auf Sch wächen und 
Defizite der gegenwärtigen wie zukünftigen 
Rechtslage hingewiesen. So z. B. im Zusam­
menhang mit der an sich begrüßenswerten 
Neuerung hinsichtlich der nunmehr mit rechtli­
cher Relevanz ausgestatteten arglistigen Täu­
schung bezüglich einer das eheliche Zusammen­
leben schwer s törenden Eigenschaft des Part­
ners. Hier wird zu Recht die Frage aufgeworfen, 
ob nicht vom Rechtsschutzbedürfnis des (der) in 
der Ehe Lebenden jeder (und nicht bloß der durch 
arglistige Täuschung hervorgerufene) Irr tum be-

züglich einer der ehelichen Lebensgemeinschaft 
erheblich abträglichen Eigenschaft des Partners 
eine die Gültigkeit der Ehe tangierende rechtli­
che Relevanz haben sollte (164). 
Ein ausführliches Literaturverzeichnis am Ende 
eines jeden Abschnittes erleichtert weitere Nach­
forschungen. 
Das Buch der beiden Autoren stellt ein Stan­
dardwerk für die geltende Lage auf dem Gebiet 
des kanonischen Eherechts dar. Es läßt überdies, 
soweit dies zur Zeit der Abfassung des Buches 
überhaupt möglich war, die künftige Rechtslage 
erkennen. 
Wien Bruno Primets/10/er 

OCHOA XA VERIUS (Hg.), Leges Ecclesiae post 
Codicem iuris canonici editae. Vol. V: Leges annis 
1973--1978 editae (Sp. 6359-7500). Libreria edi­
trice Vaticana - Commentarium pro Religiosis, 
Roma 1980. Ppb. 
Der fünfte Band der von Ochoa edierten Samm­
lung der nachkodikarischen Gesetzgebung um­
faßt eine relativ kurze Zeitspanne, nämlich die 
Jahre von 1973--78. Außerdem sind noch Rechts­
quellen aus der Zeit von 1932-1972 enthalten, die 
aus verschiedenen, vorwiegend drucktechni­
schen Gründen in die früheren Bände nicht mehr 
aufgenommen werden konnten . 
Der Herausgeber hat für seine Sammlung einen 
durchaus weitgefaßt_en Gesetzesbegriff zugrun­
degeleg t. Abgesehen davon, daß er auch in Ein­
zellällen ergangene Entsch eidungen der Signa­
tura apostolica aufnimmt, werden alle Doku­
mente des Heiligen Stuhles gesammelt, denen, 
wie Ochoa selber sagt, eine irgendwie geartete 
Verpflichtungskraft (,, vis aliquo saltem modo 
praeceptiva") zukommt. So finden sich daher 
auch Dokumente, die keine unmittelbar rechtli­
chen Bestimmungen enthalten, sondern einen 
mehr lehrhaften, moralischen Charakter an sich 
haben bzw. die eine bloße Zusammenfassung 
und gegebenenfalls Einschärfung bereits beste­
hender Normen zum Inhalt haben. Nicht selten 
handelt es sich dabei um Abhandlungen, deren 
Weisungen in mehr optativ-direktivem als prä­
zeptivem Stil dargeboten werden, wie z. B. 
das „ Direktorium über die Hirtenaufgabe der 
Bischöfe" (22. 2. 1973; Sp. 6462-6539) oder die 
,,Richtlinien über die Gestaltung der Beziehun­
gen zwischen Bischof und Ordensleuten" (14. 5. 
1978; Sp. 7415-7433). Der Herausgeber hat sich 
für die Aufnahme all dieser Dokumente wie auch 
einiger päpstlicher Ansprachen entschieden, 
was im Interesse einer übersichtlichen Zusam­
menfassung der Quellen von nur einigermaßen 
rechtlicher Relevanz sicherlich zu begrüßen ist. 
Die Sammlung ist chronologisch aufgebaut. Die 
einzelnen Dokumente sind in einer vom ersten 
Band an laufenden Zählung fortlaufend nume­
riert. Der vorliegende Band schließt mit Nr. 4600 
ab, woraus allein schon die beachtliche kompila­
torische Leistung ersichtlich ist. Dankenswer­
terweise hat Ochoa sich nicht bloß mit der An­
gabe der Fundstelle der angeführten Rechtsquel­
len begnügt, sondern er bring t auch jeweils am 
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Ende der Texte lıterarısche Hinweise. Den Be- chen aselıns erwarten: Was ist der Mensch? Was
nutzern der ammlung wird sOmıt eın ist 1nnn un!: Ziel UNSEeTESs Lebens? Was ist das
Stück Oftmals mühsamen Nachsuchens abge- Gute, Was ıst Sünde? er omm das Leid,
NOIMNMEN un welchen 1nnn hat es? Diese un noch [Nan-
Den deutschsprachigen Benützern des Werkes che andere VO| Menschen gestellte Fragen ET7-
ird die elativ hohe Anzahl VO Druckfehlern halten ın den 1ın diesem Buch geschilderten Of-
bei der Wiedergabe deutscher exte (z. Kon- fenbarungsdarstellungen tiefgründige Antwor-
kordat) auffallen. ten, die wirklich wert sind, bedacht werden.
Drei Indices runden die ammlung ab, deren Mödling Anton Vorbichler
Gediegenheit un!: Brauchbarkeit längst erwıesen
ist LISSNER VAR RA  ER GERHARD,
Wıen Der Mensch und seINE Gotteshilder. (340., Farbta-Bruno Primetshofer feln, viele SW-Fotos) alter, Olten 1982 Ln

„.—/sS
KE13  ION  SENSCHAFT elıglöse Fragen begleiten die Menschheit seit

den Anfängen ihrer Geschichte Das Ausschau-
halten nach überirdischen Mächten, die TZaus-STROLZ ALTER SHIZUTERU EDA (Hg.),

Offenbarung als Heilserfahrung IM Christentum, weichliche Notwendigkeit, sich diese Äächte
Hinduismus und Buddhismus. 272.) Herder, Frei- uch vorzustellen, obwohl alle diesbezüglichen

Bemühungen sehr rasch a ihre TrTenzen stoßen,burg 1982 art 48 — der Versuch, über die Anfän 6, das Vorher und
Die Beiträge dieses Buches gehen auf eın Reli- das Darüberhinaus nachzu enken, gehört
g1o0nsgespräch zurück, das VO| W 1 Deptem- den erregenden Abenteuern der Menschheit,

obwohl vielleicht gerade weiıl das Abenteuerber 1981 1mM ()kumenischen nstitut BOssey bei
VOT em 1mM Suchen besteht un N1IC. 1mMm Findenenf durchgeführt wurde. Die Namen der Ver-

tasser sprechen bereits für die Qualität der e1N- eın für allemal ‚„‚gültiger Ergebnisse“‘. Es handelt
zelnen Beıträge alter Strolz ist wissenschafftli- sich ıne bleibende Herausforderung
her Leiter des religionskundlichen nstituts ın Geist un Seele, dıe sich jeder Kultur und jeder
Freiburg. Hans Waldentels, Offenbarung als Entwicklungsstufe MNeu stellt. Dieses Abenteuer
Selbstmitteilung Gottes 1m Sinne des spezifisch spiegelt sich 1m vorliegenden ext- und Bild-

AlChristlichen, unterrichtet Fundamentaltheologie
der Universität Bonn. eter Hünermann, Die Lissner (T 1967) WäarTr betroffen VO  »3 der CGottes-

geschichtskritische und kreative Bedeutung des nähe, auf die bei den Urvölkern der alga BE-
christliıchen ults, ist Protessor für Dogmatik a stoßen WAäarT. Zeugnisse AaUS der europäischen
der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni- Frühgeschichte un! die Schöpfungsmythen VOTI-
versit: Tübingen. ohannes Schmid, Christli- schiedenster Völker bestä tigen ıhm, Was selber
her Schöpfungsglaube als Heilserfahrung, aT- erfahren hat:; wird ihm ZUTr Gewißheit, daflß die
beitet als Wissenschaftlicher Assıstent a emi- religlöse ntwicklung der Menschheit Von einem
11aTr für Dogmatik der Katholisch-Theologi- rmonotheismus ihren Ausgang g
schen Fakultät der Universität Würzburg. OTS hat Der Polytheismus, der jedoch auf Dauer
Bürkle, Hinduistische un: Budchhistische Heils- nicht befriedigen kann, ist der Versuch, das Un-
WEBE 1m Lichte der christlichen Endzeit-Hoff- sagbare auf menschliche und ımmer andere
NUuNng, unterrichtet Missionswissenschaft der Weise qUSZUSAREN.
Evangelisch-Theologischen Fakultät der Univer- Man annn na  T1UC sogleich nach der Richtigkeit
S1ta München. Francis "Sa, Zur Eigenart des dieser ese fragen; man annn ber uch die
Bhagavadgıtä Theismus, i Theologieprofessor Füllle des zusammengetra Materials auf

Institute for the Study of Religion ın Pune/In- sich wirken assen Es ıst aszınıerend und be-
dien Kana Mitra, Cultic CIS In Hinduism, arbei- eindruckend Die Darstellung ist verständlich
tet 1Im Department of Religion der Temple und sympathisch. exte und Mythen aus VOI-

University ın Philadelphia/USA. Gerhard ber- schiedenen Kulturen un: Kulten werden erläu-
hammer, Die Gotteserfahrung ın der yogischen ern! und deutend ZUT Sprache gebracht. Über-
Meditation, ist Direktor des Indologischen nst- raschende Formulierungen eröffnen TNEUE Fın-
tutes der Universitä Wiıen. Tilmann Vetter, Zum ichten, wenn Mythen als Brücken ZWwI1-
Problem der Person ın Nägaryunas Müla-Mad- schen Realıität und Iranszendenz bezeichnet
hyamaka-Kärikäs, unterrichtet Buddhologie a werden 96) der der Hinduismus als Gebirge
der Staatsuniversität Leiden Mahinda Palıha- des Glaubens benannt wird
wadana, ‚‚Liberation” 1n the Theravada Budd-
hist Tradition, ist Professor für Sanskrit un

Inhaltlich wird zunächst der Weg Lissners darge-
stellt Es folgt eın breites Spektrum verschieden-

buddchustische Philosophie der Universität ster Schöpfungsgeschichten 1n Ost und West
VO: Sr1 Lanka ın Colombo Shizuteru Ueda, Das kın weiteres Kapitel beschäftigt sich mıit den VerTr-
Erwachen In en-Budchismus als Wort-Ereig- schiedenen Glaubenssystemen (Polytheismus,
n1ıS, unterrichtet KReligionsphilosophie a der Asiıens Glaubenslehren heute, Monotheismus).
Universität Kyoto/Japan. edanken VO Persönlichkeiten des Jh
In den eiträgen wird überaus deutlich, daß die (Bonhoeffer, de Chardin, oger Schutz,
Menschen VO den verschiedenen Keligionen Schweitzer, Einstein) beschließen die Ausfüh-
Antwort auf die ungelösten KRätsel des menschlıi- IV
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Ende der Texte literarische Hinweise. Den Be­
nützern der Sammlung wird somit ein gutes 
Stück oftmals mühsamen Nachsuchens abge­
nommen. 
Den deutschsprachigen Benützern des Werkes 
wird die relativ hohe Anzahl von Druckfehlern 
bei der Wiedergabe deutscher Texte (z. B. Kon­
kordat) auffallen . 
Drei Indices runden die Sammlung ab, deren 
Gediegenheit und Brauchbarkeit längst erwiesen 
ist. 
Wien Bruno Primelslwfer 

RELIGIONS W JS S ENSCH AFT 

STROLZ WALTER/ SHIZUTERU UEDA (Hg.), 
Offenbarung als Heilserfahrung im Christentum, 
Hinduis11111s 11nd Buddhismus. (272.) Herder, Frei­
burg 1982. Kart. DM 48,-. 

Die Beiträge dieses Buches gehen auf ein Reli­
gionsgespräch zurück, das vom 9.-12. Septem­
ber 1981 im Okumenischen Institut Bossey bei 
Genf durchgeführt wurde. Die Namen der Ver­
fasser sprechen bereits für die Qualität der ein­
zelnen Beiträge: Walter Strolz ist wissenschaftli­
cher Leiter des religionskundlichen Instituts in 
Freiburg. Hans Waldenfels, Offenbarung als 
Selbstmitteilung Gottes im Sinne des spezifisch 
Christlichen, unterrichtet Fundamentaltheologie 
an der Universität Bonn. Peter Hünermann, Die 
geschichtskritische und kreative Bedeutung des 
christlichen Kults, ist Professor für Dogmatik an 
der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni­
versität Tübingen. Johannes Schmid, Christli­
cher Schöpfungsglaube als Heilserfahrung, ar­
beitet als Wissenschaftlicher Assistent am Semi­
nar für Dogmatik an der Katholisch-Theologi­
schen Fakuftät der Universität Würzburg. Horst 
Bürkle, Hinduistische und Buddhis tische Heils­
wege im Lichte der christlichen Endzeit-Hoff­
nung, unterrichtet Missionswissenschaft an der 
Evangelisch-Theologischen Fakultät der Univer­
sität Münc~en. Francis X. D'Sa, Zur Eigenart des 
Bhagavadgitä Theismus, ist Theologieprofessor 
am Institute for the Study ofReligion in Pune/ln­
dien. Kana Mitra, Cultic acts in Hinduism, arbei­
tet im Department of Religion an der Temple 
University in Philadelphia/USA. Gerhard Ober­
hammer, Die Gotteserfahrung in der yogischen 
Meditation, ist Direktor des Indologischen Insti­
tutes der Universität Wien. Tilmann Vetter, Zum 
Problem der Person in Nägäryunas Mula-Mad­
hyamaka-Kärikäs, unterrichtet Buddhologie an 
der Staatsuniversität Leiden. Mahinda Paliha­
wadana, ,,Liberation" in the Theravada Budd­
hist Tradition, ist Professor für Sanskrit und 
buddhistische Philosophie an der Universität 
von Sri Lanka in Colombo. Shizuteru Ueda, Das 
Erwachen in Zen-Buddhismus als Wort-Ereig­
nis, unterrichtet Religionsphilosophie an der 
Universität Kyoto/Japan. 
In den Beiträgen wird überaus deutlich, daß die 
Menschen von den verschiedenen Religionen 
Antwort auf die ungelösten Rätsel des menschli-
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chen Daseins erwarten: Was ist der Mensch? Was 
ist Sinn und Ziel unseres Lebens? Was ist das 
Gute, was ist Sünde? Woher kommt das Leid, 
und welchen Sinn hat es? Diese und noch man­
che andere vom Menschen gestellte Fragen er­
halten in den in diesem Buch geschilderten Of­
fenbarungsdarstellungen tiefgründige Antwor­
ten, die wirklich wert sind, bedacht zu werden. 
Mödling Anion Vorbicliler 

LISSNER IVAR / RAUCHWETTER GERHARD, 
Der Mensel, und seine Gottesbilder. (340., Farbta­
feln, viele SW-Fotos) Walter, Olten 1982. Ln. 
DM 65,-/sfr 58.-. 

Religiöse Fragen begleiten die Menschheit seit 
den Anfängen ihrer Geschichte. Das Ausschau­
halten nach überirdische n Mächten, die unaus­
weichliche Notwendigkeit, sich diese Mächte 
auch vorzustellen, obwohl alle diesbezüglichen 
Bemühungen sehr rasch an ihre Grenzen s toßen, 
der Versuch, über die Anfänge, das Vorher und 
das Darüberhinaus nachzudenken, gehört zu 
den erregenden Abenteuern der Menschheit, 
obwohl - vielleicht gerade weil - das Abenteuer 
vor allem im Suchen besteht und nicht im Finden 
ein für allemal „gültiger Ergebnisse". Es handelt 
sich um eine bleibende Herausforderung an 
Geist und Seele, die sich jeder Kultur und jeder 
Entwicklungsstufe neu stellt. Dieses Abenteuer 
spiegelt sich im vorliegenden Text- und Bild­
band. 
Lissner I. (t 1967) war betroffen von der Gottes­
nähe, auf die er bei den Urvölkern der Taiga ge­
s toßen war. Zeugnisse aus der europäischen 
Frühgeschichte und die Schöpfungsmythen ver­
schiedenster Völker bestätigen ihm, was er selber 
erfahren hat; es wird ihm zur Gewißheit, daß d.ie 
religiöse Entwicklung der Menschheit von einem 
Urmonotheismus ihren Ausgang genommen 
hat. Der Polytheismus, der jedoch auf Dauer 
nicht befriedigen kann, ist der Versuch, das Un­
sagbare auf menschliche und immer andere 
Weise auszusagen. 
Man kann natürlich sogleich nach der Richtigkeit 
dieser These fragen; man kann aber auch die 
Fülle des zusammengetragenen Materials auf 
sich wirken lassen . Es ist faszinierend und be­
eindruckend. Die Darstellung ist verständlich 
und sympathisch. Texte und Mythen aus ver­
schiedenen Kulturen und Kulten werden erläu­
ternd und deutend zur Sprache gebracht. über­
raschende Formulierungen eröffnen neue Ein­
sichten, wenn z. B. Mythen als Brücken zwi­
schen Realität und Transzendenz bezeichnet 
werden (96) oder der Hinduismus als Gebirge 
des Glaubens benannt wird (248). 
Inhaltlich wird zunächst der Weg Lissners darge­
stellt. Es folgt ein breites Spektrum verschieden­
ster Schöpfungsgeschichten in Ost und West. 
Ein weiteres Kapitel beschäftigt sich mit den ver­
schiedenen Glaubenssystemen (Polytheismus, 
Asiens Glaubenslehren heute, Monotheismus). 
Gedanken von Persönlichkeiten des 20. Jh. 
(Bonhoeffer, T. de Chardin, Roger Schutz, A. 
Schweitzer, A. Einstein) beschließen die Ausfüh­
rungen. 


